
BÜRGERMEISTERAMT KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD 
 
GR am 27. Februar 2019 - öffentlich - Vorlage 9/2019 
 
 
 
Bestellung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen  
am 26. Mai 2019 
-Beratung und Beschlussfassung- 
 
Der Gemeindewahlausschuss leitet die Gemeindewahlen. Er prüft die Wahlvorschläge 
und stellt das Wahlergebnis fest. Bei der Wahl der Kreisräte leitet er die Durchführung 
der Wahl in der Gemeinde und wirkt bei der Feststellung des Wahlergebnisses mit.  
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht kraft Gesetzes (§ 11 Abs. 2 Satz 1 KomWG)  
aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Sofern der 
Bürgermeister und oder sein Stellvertreter als Wahlbewerber befangen sind, ist die 
Funktion des Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses anderweitig zu besetzen. 
Der Gemeinderat wählt in diesem Fall den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschus-
ses und seinen Stellvertreter aus den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten. 
Die Beisitzer und deren Stellvertreter werden in gleicher Zahl nur aus den Wahlberech-
tigten gewählt. Als Schriftführer bzw. Stellvertreter (nicht stimmberechtigt gem. § 21 
Abs. 3 Satz 2 KomWO) werden Gemeindebedienstete bestellt. 
Die Wahl kann offen stattfinden, wenn dem kein Gemeinderatsmitglied widerspricht. 
 
Die Verwaltung schlägt für den Gemeindewahlausschuss folgende Personen vor: 
 
 
Vorsitzender Steffen Krebs 
Stellvertreter Barbara Horstmann  
 
Beisitzer  Wilhelm Weißer 
Beisitzerin Margot Imber 
 
Stellvertreterin Gabriele Behrens 
Stellvertreter Manfred Ohnmacht 
 

 
 

Beschlussvorschlag:  
 

Der Gemeinderat bestellt die oben genannten Personen mit den ihnen zugeordneten 
Funktionen zu Mitgliedern des Gemeindewahlausschusses. 
 
 
Königsfeld im Schwarzwald, 18. Februar 2019 
 
 
 
Barbara Horstmann 


